1
25
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz


B. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen


a) Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz

I. Regierung

1. Stellung und Aufgaben

Artikel 1 

	Stellung
	Die Regierung ist unter Vorbehalt der Befugnisse des Grossen Rates die oberste leitende und vollziehende Behörde des Kantons.
Jedes Regierungsmitglied ist Vorsteher oder Vorsteherin eines Departementes der kantonalen Verwaltung und untersteht als solcher oder solche der Regierung als Gesamtbehörde.


Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Diese Formulierung entspricht der heute auf Bundesebene verwendeten Terminolo​gie für die Stellung der Regierung als leitende und vollziehende Behörde. Diese Regierungsfunktion steht unter dem Vorbehalt der Befugnisse des Grossen Rates.

Zu Absatz 2:

Ergänzend zu Artikel 43 KV wird festgehalten, dass das Regierungsmitglied als Depar​tementsvorsteher bzw. als Departementsvorsteherin der Regierung als Gesamtbe​hörde unterstellt ist. Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Artikel 2 der Geschäftsordnung für die Regierung des Kantons Graubünden (GOR).

Artikel 2 

	Aufgaben
	Die Aufgaben der Regierung richten sich insbesondere nach Artikel 42 ff. der Kantonsverfassung sowie nach den in der übrigen Gesetzgebung enthaltenen Bestimmungen.


Bemerkungen:

Diese Bestimmung verweist insbesondere auf den umfangreichen Aufgabenkatalog in der Kantonsverfassung. Es wird deshalb darauf verzichtet, im vorliegenden Gesetz die Aufgabenbereiche eingehender zu regeln. Weitere Aufgaben können sich zudem aus der übrigen Gesetzgebung ergeben.

Artikel 3

	Unvereinbarkeit
	Das Amt eines Mitglieds der Regierung ist unvereinbar mit Gemeinde-, Kreis- und Bezirksämtern. Im Übrigen gelten die Unvereinbarkeits​bestimmungen gemäss Artikel 22 der Kantonsverfassung.




Bemerkungen:

Bisher waren Unvereinbarkeiten von Regierungsmitgliedern im Gesetz über die Unvereinbarkeit von Ämtern im Kanton Graubünden (Unverein​barkeitsgesetz, BR 170.010) geregelt. Mit der Revision der Kantonsverfassung sind die wichtigsten Unvereinbarkeitsbestimmungen neu auf Verfassungsstufe festgehal​ten (Art. 22 KV). 
Weitere Unvereinbarkeiten werden künftig dezentral im Erlass zum jeweiligen Sachgebiet und nicht mehr zentral in einer eigenen Kodifikation geregelt. Die Unvereinbarkeitsbestimmung bezüglich Gemeinde-, Kreis- und Bezirksämtern wird deshalb neu ins RVOG integriert. Entspre​chend kann Artikel 1a des Unvereinbarkeitsgesetzes aufgehoben werden.

Artikel 4

	Ausschlussgründe
	Blutsverwandte und Verschwägerte bis zum vierten Grad können nicht gleichzeitig Mitglieder der Regierung sein. Dieser Ausschlussgrund gilt auch für den Kanzleidirektor oder die Kanzleidirektorin.




Bemerkungen:

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Artikel 10 Absatz 1 der Geschäftsordnung für die Regierung des Kantons Graubünden (GOR).

Die Entscheidregeln für Fälle bei gleichzeitiger Neuwahl oder gleichzeitiger Ersatz​wahl, welche bisher in Artikel 10 Absatz 2 und Absatz 3 GOR enthalten waren, sollen neu im Geset​z über die politischen Rechte im Kanton (GPR) festgehalten werden (vgl. Art. 47 E-GPR, Botschaft Heft Nr. 1/2005-2006). Diese Bestimmung gilt für alle politi​schen Wahlen und somit auch für die Wahl in die Regierung. Eine materielle Neue​rung bringt die Regelung des GPR insofern, dass Verwandte und Verschwä​gerte, welche gleichzeitig unter einem Ausschliessungsgrund in die Regierung gewählt werden, nicht mehr durch Losentscheid zum Verzicht ermittelt werden. Neu ist die Wahl für diejenige Person gültig, die bisher im Amt war oder bei gleichzeitiger Neu​wahl mehr Stimmen auf sich vereinigt. 
Artikel 5

	Amtsgeheimnis
	Die Regierungsmitglieder sind in amtlichen Angelegenheiten, die ihrer Natur nach oder gemäss besonderer Vorschrift geheim sind, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Das Amtsgeheimnis ist auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt zu wahren.
Die Regierung kann ein Mitglied ermächtigen, in einem Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren über Gegenstände seines Amtsgeheimnisses auszusagen oder Akten herauszugeben.




Bemerkungen:

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Artikel 6 GOR sowie der Regelung in der Personalgesetzgebung.
Artikel 6

	Geschenkannahme-verbot
	Die Regierungsmitglieder und der Kanzleidirektor oder die Kanzleidirek​torin dürfen für ihre amtliche Tätigkeit grundsätzlich keine Geschenke oder andere Vorteile beanspruchen oder annehmen. 
Ausgenommen davon sind Geschenke, welche in der konkreten Situation üblich sind und einen bestimmten Wert nicht überschreiten.




Bemerkungen:

Artikel 6 RVOG regelt die Geschenkannahme, soweit sie in Zusammenhang mit der Amtstätigkeit der Regierungsmitglieder und des Kanzleidirektors bzw. der Kanzlei​direktorin steht. Private Geschenke sind von dieser Regelung nicht betroffen. 
Für die Annahme eines im Zusammenhang mit einer amtlichen Tätigkeit stehenden Geschenks müssen kumulativ sowohl die Voraussetzungen der Üblichkeit als auch der Einhaltung der Wertgrenze erfüllt sein. Geschenke gelten dann als üblich, wenn sie Ausdruck einer allgemeinen Wertschätzung des Kantons oder ihres Vertreters bzw. ihrer Vertreterin sind und wenn sie nicht im Zusammenhang mit einer konkreten Amtshandlung ausgerichtet werden. Die Wertgrenze, welche das Geschenk nicht überschreiten darf, ist in Anlehnung an die Praxis zum Geschenkannahmeverbot für die kantonalen Mitarbeitenden bei CHF 100.-- festzulegen.

2. Organisation und Verfahren

Artikel 7

	Einberufung
	Die Regierung versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern. Sie tagt in der Regel einmal pro Woche.
Jedes Regierungsmitglied kann jederzeit die Einberufung einer Sitzung verlangen.
Die Verhandlungen der Regierung sind nicht öffentlich.




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Dieser Absatz übernimmt weitgehend die bisherige Regelung in Artikel 12 GOR.

Zu Absatz 2:

Nach geltendem Recht kann eine Sitzung auf Einladung des Präsidenten oder auf Antrag von zwei Mitgliedern einberufen werden (Art. 12 GOR). Neu soll die Einberu​fung erleichtert werden und jedem Mitglied der Regierung offen stehen.

Zu Absatz 3:

Die Verhandlungen der Regierung sind nicht öffentlich. Gemäss Artikel 25 der Kantons​verfassung besteht jedoch für Behörden und Gerichte die Pflicht, über ihre Tätigkeit die Öffentlichkeit regelmässig zu informieren. Entsprechend informiert die Regierung unter anderem mittels Medienmitteilungen über die wichtigsten Ergebnisse der Regierungssitzungen.

Artikel 8

	Teilnahme
	An den Regierungssitzungen nehmen die Regierungsmitglieder und der Kanzleidirektor oder die Kanzleidirektorin teil.
Der Kanzleidirektor oder die Kanzleidirektorin hat beratende Stimme, protokolliert die getroffenen Beschlüsse und sorgt für deren Bekannt​machung. Für die Geschäfte der Standeskanzlei besitzt er oder sie das Antragsrecht.

Die Regierung kann zu ihrer Information Mitarbeitende oder andere Sachkundige beiziehen.




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Dieser Absatz umschreibt den Kreis der regelmässig zur Teilnahme an der Regierungssitzung berechtigten und verpflichteten Personen. Die Regierungssitzung hat grundsätzlich Vorrang vor allen anderen Verpflichtungen. Die Funktionen des Regierungspräsidenten oder der Regierungspräsidentin sind in Artikel 12 RVOG geregelt. 

Zu Absatz 2:

Die beratende Teilnahme und Protokollführung des Kanzleidirektors bzw. der Kanzleidirektorin an der Regierungssitzung entspricht der bisherigen Regelung in Artikel 20 GOR. Das Antragsrecht des Kanzleidirektors bzw. der Kanzleidirektorin für Geschäfte der Standeskanzlei entspricht bestehender Praxis und ist nun neu ausdrücklich auf Gesetzesstufe festgehalten. Dies soll die Stellung der Standeskanzlei als allgemeine Stabstelle der Regierung verdeutlichen. 
Zu Absatz 3:

Auch diese Regelung entspricht bestehender Praxis und wird ebenfalls neu auf Gesetzesstufe erhoben.
Artikel 9

	Beschlussfassung

1. Allgemein
	Die Regierung ist beschlussfähig, wenn wenigstens drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind.
Die Abstimmungen und Wahlen werden offen durchgeführt. Jedes stimmberechtigte Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet.
Massgebend ist die Mehrheit der Stimmenden.
Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Regierungspräsidenten oder der Regierungspräsidentin doppelt.




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Diese Regelung entspricht dem bisherigen Artikel 13 Absatz 1 erster Satz GOR. Auf die Regelung in Artikel 13 Absatz 2 GOR, welche die Ergänzung der Behörde bei Verhinde​rung von mehr als zwei Regierungsmitgliedern beinhaltet, wird aufgrund der geringen praktischen Relevanz verzichtet.

Zu Absatz 2:

Im Gegensatz zum bisherigen Artikel 17 GOR sind auch Wahlen offen durchzuführen. Die Regierung ist ein kleines Beschlussgremium, in welchem eine transparente Ent​scheidfindung stattfinden soll. Die Möglichkeit, eine geheime Stimmabgabe zu ver​langen (Art. 15 Abs. 1 GOR), besteht deshalb neu nicht mehr. 

Für das stimmberechtigte Regierungsmitglied besteht Stimmzwang.

Zu Absatz 3:

Die Bestimmung entspricht dem bisherigen Artikel 15 Absatz 1 GOR mit der sprachlichen Umformulierung, dass nicht mehr das einfache Mehr sondern die Mehrheit der Stim​menden massgebend ist.

Zu Absatz 4:

Die bisherige Regelung von Artikel 15 Absatz 1 GOR, wonach die Stimme des Regie​rungspräsidenten oder der Regierungspräsidentin bei Stimmengleichheit doppelt zählt, hat sich in der Praxis bewährt und wird beibehalten.

Artikel 10 

	2. Zirkulationsweg


	In dringenden Fällen kann ein Beschluss auf dem Zirkulationsweg gefasst werden, wenn die Abhaltung einer Sitzung innert nützlicher Frist nicht möglich ist.

Zirkulationsbeschlüsse bedürfen der Zustimmung von wenigstens drei Regierungsmitgliedern.




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Die Möglichkeit, bei zeitlicher Dringlichkeit Zirkulationsbeschlüsse fassen zu können, ist bereits im geltenden Recht vorgesehen (Art. 16 GOR).
Zu Absatz 2:

Gemäss bisheriger Regelung bedurfte es für die Gültigkeit eines Zirkulations​beschlusses die Zustimmung aller ortsanwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Auf das Erfordernis der Ortsanwesenheit der Regierungsmitglieder wird neu verzichtet. Zudem reicht es für einen gültigen Zirkulationsbeschluss aus, wenn diesem mindestens drei Regierungsmitglieder schriftlich oder auf anderem Kommu​nikationsweg zustimmen. Dies entspricht auch schon der heutigen Praxis.

Artikel 11 

	Ausstand


	Ein Regierungsmitglied hat in den Ausstand zu treten, wenn es selbst, sein Ehegatte oder einer seiner Verwandten und Verschwägerten bis zum vierten Grad an einem Beschluss der Regierung ein unmittelbares privates Interesse hat oder wenn die Regierung über Beschwerden gegen eigene Departementsverfügungen entscheidet.

Ein unmittelbares privates Interesse ist nur anzunehmen, wenn sich aus dem betreffenden Beschluss für eine der in Absatz 1 genannten Perso​nen ein direkter persönlicher Vor- oder Nachteil ergeben kann. 

Diese Ausstandsordnung findet sinngemäss auch auf die Tätigkeiten der Regierungsmitglieder als Departementsvorsteher oder Departementsvorsteherin und des Kanzleidirek​tors oder der Kanzleidirektorin Anwendung.

Ausstandsfragen entscheidet die Regierung unter Ausschluss des oder der Betroffenen.




Bemerkungen:

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen Artikel 14 GOR.

Artikel 12

	Regierungspräsident oder Regierungs​präsidentin
	Der Regierungspräsident oder die Regierungspräsidentin leitet die Tätig​keit der Regierung. Er oder sie führt den Vorsitz, sorgt für eine sach- und zeitgerechte Abwicklung der Regierungsgeschäfte und überwacht die Zusammenarbeit unter den Departementen.

Der Präsident oder die Präsidentin vertreten die Regierung nach aussen, soweit von der Regierung nichts anderes bestimmt wird. 

Wenn ein Geschäft keinen Aufschub erträgt, so kann er oder sie an Stelle der Gesamtbehörde Präsidialverfügungen erlassen. Diese sind der Regierung nachträglich ohne Verzug zur Kenntnis zu bringen.




Bemerkungen:

Die Aufgaben des Präsidiums entsprechen der bisherigen Regelung in Artikel 11 GOR. Allerdings werden diese nicht unter der Marginalie Vorsitz, sondern neu unter der Marginalie Regierungspräsident oder Regierungspräsidentin aufgeführt. Das vorsit​zende Mitglied leitet die Sitzungen und sorgt für einen geordneten Entscheidungs​ablauf, hat aber grundsätzlich keine weitergehenden Kompetenzen als die übrigen Regierungsmitglieder. Wie bereits im geltenden Recht hat der Regierungspräsident 
oder die Regierungspräsidentin Präsidialentscheide dem Gremium zur Kenntnis und nicht zur Genehmigung vorzulegen. 

Artikel 13 
	Ausschüsse
	Die Regierung kann Ausschüsse bilden.
Diese bereiten Beratungen und Entscheidungen der Regierung vor oder führen für das Kollegium mit anderen Behörden oder mit Privaten Verhandlungen.




Bemerkungen:

Ausschüsse der Regierung wurden bereits bisher gebildet, z.B. WEF-Ausschuss. Sie übernehmen vor allem die Steuerung und Koordination bei grossen Projekten mit politischer Bedeutung, deren Umsetzung die gesamte Verwaltung betrifft. Selbstver​ständlich stehen aber auch solche Projekte unter der Führung der Regierung. 

Artikel 14 

	Besoldung- und Versicherungs​schutz
	Besoldung und Versicherung richten sich nach der Spezialgesetzgebung.




Bemerkungen:

Die Besoldung und Versicherung der Regierungsmitglieder werden heute in speziel​len Erlassen (Besoldung siehe BR 170.380, bezüglich Versicherungsschutz GrV über die Ruhegehälter der früheren Mitglieder der Regierung, BR 170.390, mit RAB dazu BR 170.395, sowie GRV über die Sparversicherung und Ruhegehälter der Mitglieder der Regierung, BR 170.385) geregelt. Diese Regelung in Spezialerlassen soll auch weiterhin beibehalten werden. In formeller Hinsicht werden einige dieser Bestimmun​gen im Zusammenhang mit der in Revision stehenden Personalgesetzgebung jedoch neu auf Gesetzes​stufe geregelt werden.

II. Kantonale Verwaltung

Artikel 15 

	Allgemeine 
Gliede​rung
	Die Kantonale Verwaltung gliedert sich in fünf Departemente und die Standeskanzlei.
Die Departemente umfassen Verwaltungseinheiten, die ihnen unterstellt oder administrativ zugewiesen sind. 
Verwaltungsaufgaben werden zudem nach Massgabe der gesetzlichen Vor​schriften durch Träger ausserhalb der kantonalen Verwaltung wahr​ge​nommen. 




Bemerkungen:

Diese Bestimmung gibt einen Überblick über die Träger von Verwaltungsaufgaben.

Zu Absatz 1:

Die Anzahl von fünf Departementen entspricht der von der Verfassung vorgegebe​nen Anzahl von Regierungsmitgliedern (Art. 38 Abs. 1 KV). Jeder Regierungsrat und jede Regierungs​rätin steht somit an der Spitze eines Departements (vgl. auch Art. 17 Abs. 1 RVOG-VE). Die bisherige Übereinstimmung der Anzahl Departemente mit der Anzahl Regierungsmitglieder hat sich bewährt und soll beibehalten werden. 
Neben den Departementen bezeichnet Absatz 1 auch die Standeskanzlei als Gliederungseinheit der Verwaltung. Bereits in der Kantonsverfassung wird sie als allgemeine Stabs-, Koordinations- und Verbindungsstelle von Grossem Rat, Regierung und Verwaltung ausdrücklich neben den Departementen aufgeführt (Art. 49 KV). Auch in anderen Bereichen (Personalrecht, Finanzhaushaltsrecht) wird die Standeskanzlei einem Departement gleichgestellt.
Zu Absatz 2:

Hier wird einmal festgehalten, dass die Departemente in Verwaltungseinheiten gegliedert sind. Die Festlegung dieser organisatorischen Gliederung in den Grund​zügen ist dabei Sache der Regierung (vgl. Art. 20 RVOG-VE). Auch die nähere Bezeichnung der Verwaltungseinheiten (Ämter, Inspektorate, Fachstellen etc.) ist Sache der Regie​rung bzw. auf unterer Ebene der Departemente.

Weiter kommt auch die organisatorische Einordnung der Verwal​tungseinheiten (Unterstellung oder administrative Zuweisung) zum Ausdruck. Näheres dazu siehe bei Artikel 16 RVOG-VE.

Zu Absatz 3:

In diesem Absatz wird festgehalten, dass Verwaltungsaufgaben auch durch ausser​halb der Verwaltung stehende Stellen (juristische oder natürliche Personen) wahrge​nommen werden (vgl. auch Art. 50 Abs. 1 KV).

Artikel 16 

	Administrative Zuweisung
	Verwaltungseinheiten werden ausnahmsweise einem Departement oder der Standeskanzlei administrativ zugewiesen, wenn Spezialvorschriften dies verlangen. Die fachliche Unterstellung richtet sich nach der zuwei​senden Regelung.
Aufgabenträger mit eigener Rechtspersönlichkeit werden einem Depar​tement oder der Standeskanzlei administrativ zugewie​sen, soweit sich aus den Spezialvorschriften nichts anderes ergibt. Sie sind nach Mass​gabe der Spezialvorschriften in der Aufgabenerfüllung auto​nom. 




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Bei Verwaltungseinheiten der zentralen Verwaltung ist die Unterstellung die Regel und die administrative Zuweisung die Ausnahme. Sie wird in Einzelfällen durch Spezialvorschrift verlangt, so etwa für die Finanzkontrolle (vgl. Art. 42 Finanzhaus​haltsgesetz, BR 710.100) oder das Ratssekretariat (Art. 41 Abs. 2 Geschäftsordnung des Grossen Rates, BR 170.140). Die administrative Zuweisung bedeutet - unter Vorbehalt von besonderen Vorschriften - dass die betreffenden Verwaltungsein​heiten bezüglich Finanzhaushalt und personalrechtlichen Belangen der übergeord​neten Verwaltungseinheit unterstehen, in fachlicher Hinsicht aber gegenüber dieser weisungsungebunden sind. Die fachliche Unterstellung richtet sich nach der entspre​chenden Spezialvorschrift. So ist etwa das Ratssekretariat fachlich den Organen des Grossen Rates (Ratsleitung und Präsidentenkonferenz) unterstellt (Art. 41 Abs. 2 GGO), während die Finanzkontrolle fachlich selbstständig und unabhängig ist (Art. 42 Abs. 2 FHG).
Zu Absatz 2:

Bei den Aufgabenträgern mit eigener Rechtspersönlichkeit ist die administrative Zuweisung zu einem Departement oder zur Standeskanzlei unter Berücksichtigung der den genannten Institutionen zustehenden Autonomie grundsätzlich die Regel. Sie wird allerdings hinfällig, wenn der Aufgabenträger völlig unabhängig von Regie​rung und Verwaltung handelt, wie das konkret bei der Graubündner Kantonalbank der Fall ist. Die Zuweisung erfolgt im Rahmen der Festlegung der Aufgabenbereiche und der organisatorischen Gliederung der Departemente durch die Regierung in der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung bzw. im dazugehörigen Anhang (Art. 18 und 20 RVOG-VE). 
Die Wirkung der administrativen Zuweisung ist abhängig vom Mass der Autonomie, welche dem Aufgabenträger mit eigener Rechtspersönlichkeit zukommt. Diese wiederum bestimmt sich nach den jeweiligen Vorschriften im zugrunde liegenden Erlass.
Artikel 17 

	Departemente
1. Zuteilung, Stellvertretung
	Die Regierung teilt jedem ihrer Mitglieder die Leitung eines Departe​ments zu. 
Sie bezeichnet für jedes Departement einen Stellvertreter oder eine Stell​vertreterin.
Die Zuteilung erfolgt zu Beginn jeder Amtsdauer, nach Ersatzwahlen oder wenn es besondere Umstände rechtfertigen.




Bemerkungen:

Diese Bestimmung übernimmt weitgehend die bisherigen Regelungen in Artikel 2 und 24 GOR.

Zu Absatz 1:

Hier wird klar statuiert, dass jedes Regierungsmitglied einem Departement vorsteht (Departementalsystem, vgl. auch Art. 49 KV).

Zu Absatz 2:

Wie bisher hat die Regierung für jedes Departement einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin zu bezeichnen. 

Zu Absatz 3:

Die Anlässe für eine Neuzuteilung der Departemente werden gegenüber der heuti​gen Regelung moderat erweitert. Eine neue Zuteilung erfolgt wie bis anhin zu Beginn jeder Amtsperiode und nach Ersatzwahlen. Zusätzlich soll eine Neuzuteilung auch möglich sein, wenn es "besondere Umstände" rechtfertigen. Ein Anwendungsfall könnte bei​spielsweise eine wichtige Änderung in der Aufteilung der Aufgabenberei​che der Departemente während einer laufenden Legislaturperiode sein. Mit der verwendeten weiteren Formulierung soll der Autonomie der Regierung auf dem Gebiet der Organi​sation und Führung der Verwaltung (vgl. Art. 43 KV) Rechnung getragen werden.

Artikel 18 

	2. Benennung, Aufgabenbereiche

	Die Regierung benennt die Departemente und weist ihnen die Aufga​benbe​reiche zu. 

Bei der Zuweisung achtet sie insbesondere auf die effiziente Aufgabenerledigung und die ausgewogene politische Gewichtung.


Bemerkungen:

Bisher legte der Grosse Rat die Aufgabenbereiche der Departemente fest (vgl. Art. 25 GOR). Die Regierung ihrerseits konnte im Rahmen dieser Aufgabenbereiche noch die Zuweisung von einzelnen Sachgebieten vornehmen (vgl. Beschluss betr. Zuweisung von Sachgebieten an die Departemente vom 15. Dezember 1986, BR 170.325). Die neue Kantonsverfassung gesteht der Regierung diesbezüglich eine grössere Autonomie zu. Artikel 49 Absatz 1 zweiter Satz sieht vor, dass die Regie​rung die Aufgabenbereiche der Departemente durch Verordnung regelt. Bei der Bildung und Zuteilung von Aufgabenbereichen soll die Regierung aber bestimmte vom Gesetzgeber vorgegebene Kriterien beachten. Ein erstes Kriterium bildet die Effizienz der Aufgabenerledigung:  Die Aufgabenbereiche sollen fachlich möglichst homogen sein, damit eine zielgerichtete und rationelle Departementsleitung und Aufgabenerfüllung möglich ist. Weiter muss unter den Departementen auch eine Gleichgewichtigkeit in politi​scher Hinsicht (gerechte Verteilung der Befugnisse, die ein gewisses politisches Gewicht aufweisen) bestehen.
Auch die Benennung der Departemente wird der Regierung überlassen. Dies ist eine zwingende Folge ihrer Kompetenz zur Festlegung der departementalen Aufgabenbe​reiche. Würde nämlich die Benennung der Departemente durch den Gesetzgeber erfolgen, käme es unweigerlich zu einer Präjudizierung der Zuteilung der Aufgaben​bereiche.
Artikel 19 

	3. Zuständigkeiten
	Die Departemente wirken bei der Vorbereitung der Regierungsgeschäfte mit, führen und beaufsichtigen die ihnen unterstellten Verwaltungsein​heiten und erfül​len die ihnen durch Gesetz, Verordnung oder Beschluss der Regie​rung zugewiesenen Verwaltungsaufgaben. 




Bemerkungen:

In Anlehnung an den bisherigen Artikel 27 Absatz 1 GOR regelt diese Bestimmung in den Grundsätzen die funktionelle Zuständigkeit der Departemente (Vorbereitung Regierungsgeschäfte, Führung und Beaufsichtigung der unterstellten Verwaltungs​einheiten und selbstständige Aufgabenerledigung der zugewiesenen Verwaltungs​aufgaben).

Artikel 20 

	4. Organisation
	Die organisatorische Gliederung der Departemente in den Grundzügen wird durch die Regierung festgelegt. 



Bemerkungen:

Gemäss Artikel 43 Absatz 2 KV bestimmt die Regierung im Rahmen des kantonalen Rechts die Organisation der Verwaltung. Daran anknüpfend ist vorgese​hen, dass die Regierung die organisatorische Gliederung der Departemente in den Grundzügen festlegt. Die Regierung soll sich also darauf beschränken, die Gliede​rung der Departemente auf der obersten Stufe festzulegen. Die nachfol​gende orga​nisatorische Gliederung soll hingegen von den Departementen bestimmt werden. Die konkrete Umsetzung erfolgt in der RVOV bzw. im dazugehörigen Anhang (vgl. Art. 12 RVOV-VE und Anhang).
Im Anhang zur RVOV werden folgerichtig auch die Departementssekretariate verankert, die bisher in Artikel 28 Absätze 2 und 3 GOR geregelt waren. 
Artikel 21 

	Standeskanzlei

	Die Standeskanzlei ist die allgemeine Stabs-, Koordinations- und Verbin​dungsstelle von Regierung und Verwaltung.  Sie führt und beaufsichtigt die ihr unterstellten Verwaltungseinheiten und erfüllt die ihr durch Gesetz, Verordnung oder Beschluss der Regie​rung zugewiesenen Aufgaben.
Sie wird vom Kanzleidirektor oder von der Kanzleidirektorin geleitet, der oder die dem Regierungspräsidenten oder der Regierungspräsidentin untersteht. 




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Die Funktion der Standeskanzlei als allgemeine Stabs-, Koordinations- und Verbin​dungsstelle von Regierung und Verwaltung ist durch Artikel 49 Absatz 2 KV vorgegeben. Funktion und Aufgaben der Standeskanzlei im Zusammenhang mit dem Grossen Rat sind in der Parlamentsgesetzgebung geregelt (vgl. Art. 40 und 42 Geschäftsordnung des Grossen Rates, BR 170.140). Aus Absatz 1 geht hervor, dass auch der Standeskanzlei Verwaltungseinheiten unterstellt werden können. 

Zu Absatz 2:

Hier werden Leitung und Unterstellung festgelegt. Die Regelung entspricht inhaltlich dem bisherigen Artikel 22 GOR. Verzichtet wird auf die Regelung, wonach die Regierung das Nähere über die Organisation der Standeskanzlei bestimmt (Art. 22 Abs. 4 GOR). Analog zu den Departementen soll die nähere organisatorische Gliederung vom Kanzleidirektor oder von der Kanzleidirektorin festgelegt werden können.
Artikel 22 

	Delegation von Verwaltungsauf-gaben

	Die Regierung und die Departemente können ihnen durch Gesetz oder Verordnung zugewiesene Verwaltungsaufgaben generell oder im Ein​zelfall an die unterstellten Verwaltungseinheiten delegieren. 
Die Delegation von Befugnissen zum Erlass von Verwaltungsentschei​den ist nur zulässig, soweit eine solche in der massgeblichen Zustän​digkeitsvor​schrift vorgesehen ist. Sie muss durch Verordnung erfol​gen.




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Hier geht es um die Ermächtigung zur Weitergabe von Aufgaben, die der Regierung und den Departementen durch Gesetz oder Verordnung zugewiesen sind. Von der Verwaltung wird eine wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung erwartet. Damit sie diesen Anforderungen nachkommen kann, muss der Verwaltung aber auch Eigenverantwortung und Flexibilität eingeräumt werden. Es soll deshalb der Regie​rung und den Departementen gestattet sein, Aufgabenzuweisungen des Gesetz- und Verordnungsgebers durch Delegation zu modifizieren. Dies kann im Einzelfall oder auch generell geschehen. Die Möglichkeit der Delegation von Verwaltungsaufgaben durch die Regierung kennt – allerdings in beschränkterem Umfange – bereits die heutige Geschäftsordnung (vgl. Art. 27 Abs. 2 GOR).
Zu Absatz 2:

Die Delegationsbefugnis gemäss Absatz 1 ist nicht schrankenlos. Die Delegation von Verwaltungsentscheiden setzt eine Ermächtigung in jenem Erlass voraus, der die Ent​scheidungsbefugnis zugewiesen hat, und sie muss generell, d.h. durch Rechts​satz erfolgen. Verwaltungsentscheide können sich unmittelbar auf die Rechtsstellung von Privaten auswirken. Es entspricht einer rechtsstaatlichen Anforderung, dass die Betroffenen aus einem Rechtssatz ersehen können, welche Verwaltungsstelle diesen Entscheid zu treffen hat. Damit ist gleichzeitig auch klar, dass die Befugnis zur Delegation von Verwaltungsentscheiden nur der Regierung zukommt, weil den Departementen (anders als im Bund) von Verfassungs wegen keine Rechtssetzungskompetenz zu​steht. 

Artikel 23 

	Zusammenarbeit 
	Die Departemente und die übrigen Verwaltungseinheiten sind bei der Aus​führung ihrer Tätigkeiten zur Zusammenarbeit ver​pflichtet. 
Die Regierung kann für die Behandlung wichtiger Geschäfte besondere Arbeitsgruppen, Kommissio​nen, Konferenzen oder Projektorganisationen einsetzen, denen auch aussenstehende Sachverständige angehören können.
Berührt ein Geschäft den Zuständigkeitsbereich mehrerer Departemente bestimmt im Konfliktfall die Regierung, welchem von ihnen die Federfüh​rung zukommt. 




Bemerkungen:

Zu Absatz 1:

Die Departemente und die übrigen Verwaltungseinheiten werden ausdrücklich zur Zusammenarbeit verpflichtet. Die Zusammenarbeit innerhalb der kantonalen Verwaltung ist wesentlicher Garant für eine effiziente und wirkungsvolle Verwaltungstätigkeit. Das Instrumentarium (Stellungnahmen, Mitberichte, Bespre​chungen etc.) wird nicht speziell aufgeführt. 

Zu Absatz 2:

Die Regierung wird ausdrücklich ermächtigt, für wichtige Geschäfte besondere Arbeitsgruppen, Kommissionen, Konferen​zen oder Projektorganisationen einzusetzen, denen auch aussenstehende Sachver​stän​dige angehören können. Eine vergleichbare Regelung enthält bereits die beste​hende Geschäftsordnung (vgl. Art. 29 Abs. 1 GOR).
Zu Absatz 3:

Bei Geschäften, die den Sachbereich mehrerer Departemente tangieren, sorgen die Betroffenen selbst für die notwendige Koordination. Kann keine einvernehmliche Lösung getroffen werden, entscheidet die Regierung. Eine vergleichbare Regelung enthält auch die bisherige Geschäftsordnung (vgl. Art. 26 Abs. 2 GOR).

III Schlussbestimmungen

Artikel 24 

	Vollzug
	Die Regierung erlässt die erforderlichen Ausführungsbestimmungen, insbe​sondere über

a)
den Geschäftsgang in der Regierung;

b)
die Benennung der fünf Departemente und die Zuordnung der Aufga​benbereiche;

c)
die organisatorische Gliederung der Departemente in den Grundzü​gen;

d)
die Unterschriftsberechtigung für die Regierung, Departemente und nachgeordneten Verwaltungseinheiten.




Bemerkungen:

Im Rahmen der durch das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz gemachten Vorgaben bleibt es der Regierung vorbehalten, die nähere Organisation ihrer Tätigkeit und der Verwaltung zu bestimmen. In Litera a - d werden jene Berei​che aufgeführt, welche die Regierung auf dem Verordnungswege zu regeln hat.

Durch Rechtssatz festzulegen sind zum einen gewisse Eckpunkte der regierungsrät​lichen Entscheidungsabläufe (Lit. a) und zum anderen wesentliche Aspekte der näheren Verwaltungsorganisation (Lit. b - d). Gegenüber heute neu ist insbeson​dere die Kompetenz der Regierung zur Benennung der Departemente und zur Zu​ordnung der Aufgabenbereiche (Lit. b, vgl. dazu weiter die Ausführungen zu Art. 18 RVOG-VE). Die Regierung wird weiter beauftragt, die organisatorische Gliede​rung der Departemente in den Grundzügen zu regeln (Lit. c). Diesbezüglich kann auf die Ausführungen zu Artikel 20 RVOG-VE verwiesen werden. Zwingend zu regeln hat schliesslich die Regierung auch die Unterschriftsberechtigung für die Regierung, Departemente und nachgeordneten Verwaltungseinheiten (Lit. d). Teilaspekte sind heute in der Verordnung über die Unterschrifsberechtigung für Verfügungen und Beschwerdeentscheide in den Departementen (BR 170.600) gere​gelt. Diese sollen, soweit notwendig, in die RVOV übernommen werden.
Artikel 25 

	Änderung bisherigen Rechts
	Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes wird das Gesetz über die Unverein​bar​keit von Ämtern im Kanton Graubünden (Unvereinbarkeitsge​setz) vom 3. März 1968 wie folgt geändert:

Art. 1a

Aufgehoben




Bemerkungen:

Artikel 1a des Gesetzes über die Unvereinbarkeit von Ämtern im Kanton Graubün​den (Unvereinbarkeitsgesetz, BR 170.010) kann aufgehoben werden. Nachdem die Unvereinbarkeit des Amtes als Regierungsmitglied mit Gemeinde-, Kreis- und Bezirksämtern neu in Artikel 3 RVOG geregelt werden soll und Artikel 22 Absatz 2 der Kantonsverfassung bestimmt, dass Mitglieder der Regierung nicht dem Grossen Rat angehören dürfen, ist diese Bestimmung obsolet.

Artikel 26 

	Referendum und 

In-Kraft-Treten
	Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

Es wird von der Regierung in Kraft gesetzt.



Bemerkungen:

Es ist beabsichtigt, die Erlasse zur Regierungs- und Verwaltungsorganisation auf 1. Januar 2007 in Kraft zu setzen.
